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@ Veroffentlicht am 21.12.1994

Spruch
Herr A'S, vertreten durch Dr. G E, Rechtsanwalt in W*** hat gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft W
vom *** 199% 7| 3-***.0% hetreffend Bestrafung nach dem Chemikaliengesetz fristgerecht Berufung erhoben.

Der Unabhingige Verwaltungssenat im Land NO hat durch das Mitglied Mag. S Uber diese Berufung wie folgt
entschieden:

Gemald § 66 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI. Nr. 51, wird das erstinstanzliche
Straferkenntnis mit der MaRRgabe bestatigt, dall die verhangte GEldstrafe auf S 3.000,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 3 Tage)
herabgesetzt wird.

Der Kostenbeitrag fur das Verfahren I. Instanz betragt S 300,--.

Der Strafbetrag und die Kosten des Verfahrens erster Instanz sind binnen zwei Wochen zu bezahlen§ 59 Abs. 2 AVG).

Text

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe es als nach§ 9 Abs. 2 VStG
verantwortlicher Beauftragter der Firma P A VertriebsgesmbH, *#*** K¥¥**&kkdkkdrs Axd*k¥strale **-** zu
verantworten, dall am **.* 199* in der Filiale dieser Firma in S¥¥*****%* Tix*¥**¥strale Nr. * (Tatort), 42 Packungen
asbesthaltiger Bremsbeldge fur Fahrzeuge zum Verkauf bereit gehalten und somit in Verkehr gesetzt wurden, obwohl
es technisch moglich und verkehrsrechtlich zuldssig gewesen ware, hinsichtlich ihrer Wirkung mindestens
gleichwertige asbestfreie Belage zu verwenden und diese Belage angeboten worden seien. Hiefir wurde Uber den
Beschuldigten wegen Ubertretung des § 3 Abs. 1 Asbestverordnung i.V.m. § 55 Z 10 Chemikaliengesetz eine Geldstrafe
nach § 55 Chemikaliengesetz in der Hohe von S 5.000,-- (Ersatzfreiheitsstrafe 5 Tage) verhangt.

Gegen dieses Straferkenntnis erhob der Beschuldigte Berufung und brachte darin vor, daRR es unrichtig sei, daRR er
nach § 9 Abs. 2 VStG verantwortlicher Beauftragter der gegenstandlichen Gesellschaft sei. Bereits in der Aufforderung
zur Rechtfertigung sei ihm vorgeworfen worden, nach § 9 VStG zur Vertretung nach auRen berufenes Organ zu sein. Er
habe dies bereits in seiner Stellungnahme angefochten. Er sei ein gewdhnlicher Arbeitnehmer der Filiale in S**#***%%*
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Ein Verschulden an der ihm zur Last gelegten Tat lage daher nicht vor. Es sei auch die fir ihn unzustandige Behdrde
eingeschritten. Er habe weder gewul3t, dal3 asbesthdltige Bremsbeldge im Markt verkauft wirden, noch daR dies
ungesetzlich sei. Er sei weder gewerbe- noch handelsrechtlicher Geschaftsfihrer. Die auferlegte Strafe sei im

Verhaltnis zum Einkommen und zu seinen Sorgepflichten bei weitem zu hoch.

Der Unabhéngige Verwaltungssenat im Land NO hat erwogen:

Zunachst ist festzustellen, dal3 der Beschuldigte als verantwortlicher Beauftragter fur die Filiale S******** hestraft
wurde und von der Behdérde I. Instanz - richtigerweise - diese Filiale als Tatort angefiihrt wurde. Da sich S****#*%** jm
Sprengel der Bezirkshauptmannschaft W befindet, war die Behdrde I. Instanz zur Erlassung des gegenstandlichen

Straferkenntnisses zustandig.

Richtig ist, dall der Beschuldigte weder gewerbe- noch handelsrechtlicher Geschaftsfuhrer der gegenstandlichen
Gesellschaft ist. Richtig ist auch, dal3 der Beschuldigte in seiner Stellungnahme vom ** * 199* bestritten hat, das nach
8 9 VStG zur Vertretung nach aullen berufene Organ der Gesellschaft zu sein, wie dies in der Aufforderung zur
Rechtfertigung am ***.199* angenommen wurde. Das gegenstandliche Straferkenntnis enthdlt aber nicht den
Tatvorwurf, der Beschuldigte sei nach § 9 VStG zur Vertretung nach aullen berufenes Organ, sondern vielmehr den
Vorwurf, er sei nach8 9 Abs. 2 VStG verantwortlicher Beauftragter fur die Filiale in S******** Dijes wird in der
Berufung erstmals bestritten.

Fur die Berufungsbehdrde besteht jedoch an der Tatsache, daRR der Beschuldigte als verantwortlicher Beauftragter fur
die Filiale S******** hestellt wurde, zu zweifeln kein Anlal3. Von der Behorde erster Instanz dazu aufgefordert, wurde
namlich von der gegenstandlichen Gesellschaft mit Schreiben vom *.**199* der Behdrde mitgeteilt, dall der
Beschuldigte verantwortlicher Beauftragter fir die gegenstandliche Filiale sei. Bedenkt man namlich, dal3 der
Beschuldigtenvertreter gleichzeitig Vertreter der genannten Gesellschaft ist, so bestehen fir die Berufungsbehoérde
keine Zweifel an der Richtigkeit des Schriftsatzes des einschreitenden Rechtsanwaltes vom *.**199* Die
Berufungsbehdrde sieht - ebenso wie die Behdrde erster Instanz - keinen Grund zur Annahme, dal3 der einschreitende
Rechtsanwalt, der sowohl Vertreter des Beschuldigten als auch der genannten Gesellschaft ist, im Schriftsatz vom
**%199* unrichtige Angaben gemacht haben sollte. An der Eigenschaft des Beschuldigten als verantwortlicher
Beauftragter fir die gegenstandliche Filiale besteht daher kein Zweifel.

Nach§& 5 VStG genugt zur Strafbarkeit fahrlassiges Verhalten. Dies ist bei Ungehorsamsdelikten bereits durch
Verwirklichung des objektiven Tatbildes mangels Vorliegen von gegenteiligen Argumenten anzunehmen. Das
Vorbringen, er habe nicht gewulRt, daR asbesthaltige Bremsbeldge verauft wirden bzw. daRR dies ungesetzlich sei, ist
daher nicht stichhaltig. Als verantwortlicher Beauftragter hatte er die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf
geeignete Weise sicher stellen mussen.

Zur Strafbemessung ist festzustellen:

GemalR 8 19 VStG ist Grundlage fur die Bemessung der Strafe stets das Ausmald der mit der Tat verbundenen
Schadigung oder Gefahrdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit
die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Im ordentlichen Verfahren sind Uberdies die Erschwerungs-
und Milderungsgriunde, das Ausmal? des Verschuldens sowie die Einkommens-, Vermégens- und Familienverhaltnisse
zu berucksichtigen.

Eine Gefahrdung der gesetzlich geschutzten Interessen ist deshalb erfolgt, weil das Interesse, da asbesthaltige und


https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/19

somit gesundheitlich bedenkliche Materialen nicht angeboten werden, verletzt wurde. Dem Beschuldigten ist
fahrldssiges Verhalten vorzuwerfen. Erschwerende Umstande liegen nicht vor, mildernd ist die bisherige
Unbescholtenheit.

Da die persénlichen Verhéltnisse des Beschuldigten nicht bekannt sind, wird von unglnstigsten Bedingungen
ausgegangen.

Im Hinblick auf die dargelegten Strafzumessungsgrinde ist die nunmehr verhangte Geld- und Ersatzfreiheitsstrafe, die
sich im untersten Bereich des nach 8 55 Chemikaliengesetz bestehenden Strafrahmens bewegt, selbst bei Annahme
der ungunstigten personlichen Verhaltnisse jedenfalls als angemessen zu bezeichnen.

Da die Entscheidung lediglich von Rechtsfragen abhéngig war, konnte die Durchfihrung einer mundlichen
Verhandlung gemaR § 51 e VStG unterbleiben.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	TE UVS Niederösterreich 1994/12/21 Senat-WU-93-202
	JUSLINE Entscheidung


